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AMTLICHER TEIL

Verordnung zum Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung

Vom 22.1.2013

(Abdruck aus dem GVBL. S. 23)

dem im Unterricht über PCs, Whiteboards und / oder Be-
amer wiedergegeben werden.

–    Die Lehrkräfte können die Scans zudem im jeweils erfor-
derlichen Umfang auch auf ihren Speichermedien ablegen
(z. B. PC, Whiteboard, Tablet-Computer, Laptop). Dies
um fasst auch die Speicherung auf einem für die individu-
elle Lehrkraft geschützten Bereich auf dem Schulserver.

Auch bei digitalen Vervielfältigungen gilt die Erlaubnis für ein
Werk nur einmal pro Schuljahr und Klasse und es darf nur für
den eigenen Unterrichtsgebrauch gescannt werden. Die ge -
scannten Werkteile dürfen weder bearbeitet noch verändert
werden. Außerdem ist die Quelle anzugeben, auch wenn sie in
selbst erstellte Unterrichtsmaterialien (z. B. Übungsblätter, Lern -
leitfäden, Prüfungen) eingebaut werden.

Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch öf-
fentlich zugänglich gemacht werden (§ 53 Abs. 6 Satz 1 UrhG).
Digitalisate sollen erst dann hergestellt und nur so lange ge-
speichert werden, wie die Lehrkraft sie für die eigenen Unter-
richtszwecke benötigt.

Zulässig sind jedoch gemäß § 52 a Abs. 3 UrhG die zur öffent-
lichen Zugänglichmachung (Schulintranetnutzung) erforderli-
chen Vervielfältigungen.

Reduziert wurde im Übrigen der zulässige Umfang von analo-
gen Kopien (Papier auf Papier): Künftig dürfen nur noch bis
zu 10 % (bisher 12 %) eines jeden urheberrechtlich geschütz-
ten Werks, jedoch höchstens 20 Seiten, kopiert werden.

Hinweise: 

Wie bisher übernimmt das Land Niedersachsen stellvertretend
für die Sachaufwandsträger die Zahlung der Lizenzvergütung.
Schulen, die einen größeren Fotokopierbedarf haben, können
sich direkt an die betreffenden Verlage wenden und dort er-
gänzende Fotokopierlizenzen einholen. Die Schulbuchverlage
und Bildungsmedienhersteller bieten unterschiedliche Lizenz-
modelle an – auch im Hinblick auf das Digitalisieren und Ab-
speichern der Werke. Die Lizenzgebühren sind in diesen Fällen
direkt von den Schulen zu entrichten.

Informationen sind auch auf der Homepage des MK www.
mk.niedersachsen.de unter Schule –> Schulorganisation –> Me-
diennutzung und unter www.schulbuchkopie.de abrufbar.

        

    

   

Aufgrund des § 60 Abs. 1 Nr. 4 und des § 129 Abs. 3 Satz 3
des Niedersächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3. März
1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 17. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 244), wird verordnet:

Artikel 1

Verordnung
zur Feststellung eines Bedarfs 

an sonderpädagogischer Unterstützung

§ 1

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung

(1) Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist für
ein Kind mit Behinderung oder mit drohender Behinderung
festzustellen, bei dem zu erwarten ist, dass es aufgrund der be-
stehenden oder der drohenden Behinderung die Bildungsziele
der Schulform oder die individuellen Bildungsziele nicht oder
nur mit sonderpädagogischer Unterstützung erreichen kann.

(2) Zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung gehören

1. die Feststellung, in welchem Förderschwerpunkt (§ 4 Abs. 2
Satz 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes) der sonderpäd-
agogische Unterstützungsbedarf besteht,

2. die Feststellung von Art und Umfang des Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung, 
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§ 3

Förderkommission

(1) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter setzt eine Förder-
kommission ein, die aus
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3. die Feststellung von individuell angepassten Maßnahmen,
mit denen dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung entsprochen werden kann, und 

4. gegebenenfalls Hinweise zur Ausstattung der Schule.

§ 2

Fördergutachten

1Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass bei einer Schülerin
oder einem Schüler oder bei einem Kind, das zum Schulbe-
such angemeldet ist, ein Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung besteht oder dass sich ein festgestellter Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung geändert hat, so veran-
lasst die Schulleiterin oder der Schulleiter, dass eine Lehrkraft
der Schule und eine Förderschullehrerin oder ein Förder-
schullehrer an einer öffentlichen Schule ein Fördergutachten
erstellen. 2Anhaltspunkte können sich insbesondere aus der
schulischen Entwicklung, aus vorschulischen und außerschu-
lischen Berichten und aus Angaben der Erziehungsberechtig-
ten ergeben. 3Wird ein Fördergutachten veranlasst, so sind die
Erziehungsberechtigten darüber unverzüglich schriftlich zu
unterrichten.

§ 3
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1. der Schulleiterin oder dem Schulleiter oder einer von ihr
oder ihm beauftragten Lehrkraft als vorsitzendem Mit-
glied,

2. den Lehrkräften, die das Fördergutachten erstellt haben,
und

3. den Erziehungsberechtigten
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Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung
zur Feststellung eines Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung

RdErl. d. MK v. 31.1.2013 -32-81006/2 - VORIS 22410- 
Bezug:    Verordnung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogi-

scher Unterstützung v. 22.1.2013 (Nds. GVBl. S. 23, SVBl. S. 66)

Das Verfahren dient der Feststellung, ob eine Schülerin oder
ein Schüler auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen
ist, welcher Art und Umfang dieser Bedarf ist und mit welchen
Maßnahmen dem Bedarf entsprochen werden kann. Das Ziel
ist, die schulische Teilhabe zu gewährleisten. Ein festgestellter
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förder-
schwerpunkten Lernen oder geistige Entwicklung ist Voraus-
setzung für zieldifferenten Unterricht einer Schülerin oder ei-
nes Schülers.

Die Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unter-
stützung ist auch Voraussetzung für die Zuweisung zusätzlicher
personeller Ressourcen (Förderschullehrerstunden für eine
Schülerin oder einen Schüler, ggf. Stunden von Pädagogischen
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern) sowie für die Klassenbil-
dung.

Zur Durchführung der Bezugsverordnung wird Folgendes be-
stimmt: 

Zu § 1: Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung

1.   Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung

Die individuelle Entwicklung vollzieht sich im Zusammenwir-
ken der persönlichen Eigenschaften mit den förderlichen und
hemmenden Bedingungen des jeweiligen schulischen, fami-
liären und außerschulischen Umfelds. Die körperliche, geistige
oder seelische Verfassung eines Kindes oder Jugendlichen kann
im Zusammenhang mit hinderlichen Bedingungen des Um-
felds zu einer Einschränkung seiner Entwicklung führen.

Zu den Menschen mit Behinderungen oder mit drohender Be-
hinderung gehören Kinder und Jugendliche, die langfristige
körperliche, seelische, geistige Beeinträchtigungen oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren ihres Umfelds an der vollen, wirksa-
men und gleichberechtigten Teilhabe hindern können. 

Sonderpädagogische Unterstützungsangebote setzen voraus,
dass die auf die Person, das Umfeld und die Bildungsanforde-
rungen bezogenen individuell notwendigen Erfordernisse er-
kannt und im Rahmen einer Förderplanung ausgewiesen wer-
den.

Ziel des Verfahrens ist festzustellen, welcher Art dieser Bedarf
ist, in welchen Bereichen sonderpädagogische Unterstützung
geleistet werden muss, in welchen Formen und mit welchen
Maßnahmen dem Bedarf entsprochen werden soll und ggf.
welche Hilfsmittel erforderlich sind und ob individuelle Bil-
dungsziele zu vereinbaren sind (für die Förderschwerpunkte
Lernen und geistige Entwicklung). 

Die Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Ent-
wicklung, Sprache, geistige Entwicklung, körperliche und mo-
torische Entwicklung, Sehen und Hören bilden die Grundlage
für die Entwicklung einer differenzierten Förderplanung ein -
schließlich allgemeiner pädagogischer und spezieller sonder-
pädagogischer Kompetenzen.

Dabei können mehrere Förderschwerpunkte miteinander ver-
bunden sein. Die in der Regel miteinander verbundenen För-
derschwerpunkte beziehen sich auf:

–    die Lernentwicklung, 

–    die emotionale und soziale Entwicklung,

–    die körperliche und motorische Entwicklung, 

-     die Entwicklung der Wahrnehmung, 

–    die Entwicklung des sprachlichen und kommunikativen
Handelns. 

Soweit Anlass hierzu besteht, können in besonderen Fällen
Hinweise zur Ausstattung gegeben werden.

Zu § 2: Fördergutachten

2.   Gutachtenerstellung

2.1 Vor dem Schulbesuch

Das frühzeitige Erkennen von Beeinträchtigungen der Ent-
wicklung des Kindes ist Voraussetzung für einen erfolgreichen
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besteht. 2Das vorsitzende Mitglied kann weitere Mitglieder be-
rufen. 3Die Erziehungsberechtigten können sich vertreten las-
sen oder eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen. 4Persön-
liche Angelegenheiten der Erziehungsberechtigten und des
Kindes sind vertraulich zu behandeln.

(2) Die Förderkommission empfiehlt der Landesschulbehör-
de, ob ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder
die Änderung eines festgestellten Bedarfs an sonderpädagogi-
scher Unterstützung festgestellt werden sollte. 

(3) 1Das Fördergutachten dient der Förderkommission als
Arbeitsgrundlage. 2Die Förderkommission kann weitere Unter-
lagen hinzuziehen und Auskünfte einholen.

(4) Kommt die Förderkommission nicht zu einer einstimmi-
gen Empfehlung, so teilt das vorsitzende Mitglied die unter-
schiedlichen Auffassungen der Landesschulbehörde mit.

(5) Aufwendungen, die den Erziehungsberechtigten durch
die Mitwirkung in der Förderkommission entstehen, werden
nicht erstattet.

§ 4

Feststellungen

1Die Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Un-
terstützung oder der Änderung eines Bedarfs an sonderpäd-
agogischer Unterstützung trifft die Landesschulbehörde. 2Bei
ihrer Entscheidung berücksichtigt sie insbesondere das För-
dergutachten und die Empfehlung der Förderkommission.

Artikel 2

Änderung der Bekenntnisschulen-Aufnahmeverordnung

§ 1 Satz 1 Nr. 2 der Bekenntnisschulen-Aufnahmeverord-
nung vom 11. August 2011 (Nds. GVBl. S. 278) erhält folgen-
de Fassung:

„2. eine gemeinsame Beschulung von Schülerinnen und
Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung und Schülerinnen und Schülern ohne Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung erleichtert wird.“ 

Artikel 3

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2013 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Feststellung sonder-
pädagogischen Förderbedarfs vom 1. November 1997 (Nds. GVBl.
S. 458) außer Kraft.

H     

 



Bildungsgang. In der Schule ist daher an Maßnahmen aus dem
vorschulischen Bereich anzuknüpfen. Wenn schon vor Schul-
besuch hinreichende Hinweise vorliegen, dass für ein Kind
voraussichtlich aufgrund einer Behinderung trotz möglicher
schulischer Fördermaßnahmen eine weitergehende sonder-
pädagogische Unterstützung im Hinblick auf das Erreichen der
Bildungsziele der zuständigen Schule oder individuelle Bil-
dungsziele notwendig sind, veranlasst die Schulleiterin oder
der Schulleiter der allgemeinen Schule oder der Förderschule
das Erstellen eines Fördergutachtens.

Angaben der Erziehungsberechtigten, Entwicklungsberichte
und Förderpläne der vorschulischen Einrichtungen sollen ein-
bezogen werden.

2.2 Während des Schulbesuchs

Die Feststellung der individuellen Lernausgangslage als Ergeb-
nis einer längerfristigen Prozessbeobachtung ist nach Beginn
des Schulbesuchs und im laufenden Schuljahr in der zuständi-
gen Schule unter Berücksichtigung vorschulischer Dokumen-
tationen durchzuführen. Auf der Grundlage der Dokumentati-
on der individuellen Lernentwicklung wird ein Förderplan 
erstellt. Dieser enthält zusätzliche Fördermaßnahmen und wei-
tere Maßnahmen der Unterstützung. Der Förderplan wird ggf.
im Zusammenwirken mit einer Förderschullehrerin oder ei-
nem Förderschullehrer erstellt und fortgeschrieben. Die Lern-
entwicklung und die Förderplanung sind mit den Erziehungs-
berechtigten zu erörtern. Am Ende der jeweiligen Förderpha-
sen erfolgt eine Auswertung der durchgeführten Maßnahmen
durch die beteiligten Lehrkräfte. Gegebenenfalls wird das Er-
stellen eines Fördergutachtens veranlasst.

3.   Fördergutachten

Das Fördergutachten enthält die Dokumentation der individu-
ellen Lernentwicklung einschließlich des aktuellen Förderplans
sowie Aussagen zu Art und Umfang des prognostizierten Un-
terstützungsbedarfs und zu den notwendigen sonderpädagogi-
schen Maßnahmen. Das Fördergutachten umfasst eine Be-
schreibung und Bewertung der Entwicklung des Kindes oder
Jugendlichen unter Einbeziehung des schulischen, familiären
und außerschulischen Umfelds und enthält entwicklungsorien-
tierte Aussagen für den künftigen Lernprozess. Das Fördergut-
achten schließt Aussagen zu den erforderlichen schulischen
Rahmenbedingungen in didaktischer, methodischer, organisa-
torischer, sächlicher und personeller Hinsicht ein. Die Förder-
schullehrerin oder der Förderschullehrer kann an der allgemei-
nen Schule oder an einer öffentlichen Förderschule (Förder-
zentrum) tätig sein.

Das Erstellen eines Fördergutachtens soll von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter in der Regel erst dann veranlasst werden,
wenn über einen angemessenen Zeitraum hinweg alle anderen
schulischen Fördermaßnahmen der Schule ausgeschöpft wur-
den, und wenn

–    diese Maßnahmen nicht dazu geführt haben, dass eine
Schülerin oder ein Schüler den Anforderungen der Schule
entsprechend erfolgreich lernen kann, und 

–    zu vermuten ist, dass aufgrund einer Behinderung eine
weitergehende sonderpädagogische Unterstützung im Hin-
blick auf das Erreichen der Bildungsziele der besuchten
Schule notwendig ist 

–    oder von individuellen Bildungszielen auszugehen ist (ziel-
differenter Unterricht).

Zu § 3: Förderkommission

Das vorsitzende Mitglied der Förderkommission kann weitere
Mitglieder berufen, z. B. Schulpsychologinnen oder Schulpsy-
chologen, Förderschullehrerinnen oder Förderschullehrer an-
derer sonderpädagogischer Fachrichtungen, Fachberaterinnen
oder Fachberater für sonderpädagogische Förderung, Bera-
tungslehrerinnen oder Beratungslehrer, die Leiterin oder den
Leiter der Förderschule (des Förderzentrums), deren Lehrkräf-
te bei der Erstellung des Fördergutachtens beteiligt sind, sowie
sozialpädagogische Fachkräfte. 

4. Beratung (Grundlagen und Ergebnisse)

Die Förderkommission erörtert das Fördergutachten und er-
stellt auf dieser Grundlage Empfehlungen. Die Schulleiterin
oder der Schulleiter stellt der Förderkommission das Förder-
gutachten, die Ergebnisse der Untersuchungen ggf. nach § 56
NSchG, Berichte vorschulischer oder außerschulischer Ein-
richtungen oder sonstige nach § 31 NSchG der Schule zur
Verfügung stehende Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung. Die
Förderkommission kann darüber hinaus mit schriftlicher Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten weitere Unterlagen zu
ihrer Beratung nutzen, z. B. Berichte der Schulpsychologie, die
Ergebnisse der Untersuchung durch das Gesundheitsamt, Be-
richte des Jugendamts, ärztliche Berichte sowie Berichte von
Therapie- und Beratungseinrichtungen. 

Die von der Förderkommission zu erarbeitenden Empfehlun-
gen sollen Aussagen zu folgenden Fragen enthalten: 

–    ob ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder
eine Änderung eines festgestellten Bedarfs an sonder-
pädagogischer Unterstützung vorliegt, 

–    welcher Art dieser Bedarf ist, 

–    in welchen Bereichen sonderpädagogische Unterstützung
geleistet werden muss,

–    in welchen Formen und mit welchen Maßnahmen dem
Bedarf entsprochen werden soll und ggf. welche Hilfsmit-
tel erforderlich sind,

–    welche Anforderungen an den Lernort in räumlicher und
sächlicher Hinsicht zu stellen sind, soweit auf Grund der
Behinderung des Kindes oder des Jugendlichen hierzu An-
lass besteht.

Die Erziehungsberechtigten sind umfassend über die Maßnah-
men sonderpädagogischer Unterstützung sowohl in der allge-
meinen Schule als auch in der Förderschule zu informieren. 

Abschließend wird eine Empfehlung zur Feststellung oder Än-
derung eines festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung formuliert. Unterschiedliche Auffassungen sind
darzulegen. Das Ergebnis ist schriftlich festzuhalten und der
Landesschulbehörde mit dem Fördergutachten und den weite-
ren Entscheidungsgrundlagen (z. B. das Ergebnis der Sprach-
standserhebung, sonstige Untersuchungsergebnisse, die von
den Erziehungsberechtigten eingebrachten Gutachten usw.) zu
übermitteln. 

Zu § 4: Feststellungen

5.   Entscheidung

Die Landesschulbehörde trifft die Entscheidung über die Fest-
stellung, die Änderung oder die Aufhebung eines Bedarfs an
sonderpädagogischer Unterstützung. Diese stützt sich auf die
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Empfehlung der Förderkommission, das Fördergutachten und
die sonstigen Berichte und Stellungnahmen, die der Empfeh-
lung zu Grunde liegen. Die Landesschulbehörde stellt ggf. die
Art und den Umfang des Bedarfs an sonderpädagogischer Un-
terstützung fest. Wenn mehrere Förderschwerpunkte miteinan-
der verbunden sind, ist der vorrangige Förderschwerpunkt zu
bestimmen.

6.   Überprüfung der Entscheidung 

Eine erneute Prüfung eines Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung bei Schülerinnen und Schülern, die bereits Un-
terstützung aufgrund einer solchen Feststellung erhalten, ist er-
forderlich, wenn die persönliche Entwicklung und neue Er-
kenntnisse sonderpädagogische Unterstützung in verändertem
Umfang notwendig oder möglich erscheinen lassen. Im Zu-
sammenhang mit der Beratung über die Leistungsbeurteilung
ist zu jedem Zeugnistermin von der Klassenkonferenz zu bera-
ten, ob eine zieldifferente Unterstützung einer Schülerin oder
eines Schülers weiterhin notwendig erscheint. Die Entschei-
dung ist aktenkundig zu machen. 

Bei einem Wechsel des Schulbereichs oder der Schulform ist
eine erneute Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung grundsätzlich notwendig.

7.   Beratung der Erziehungsberechtigten über Maßnahmen
bei vorliegendem Bedarf an sonderpädagogischer Unter-
stützung

Über die Wahlmöglichkeit nach § 59 Abs. 1 NSchG zwischen
dem Besuch oder dem Verbleib an einer allgemeinen Schule
und dem Besuch einer Förderschule sind die Erziehungsbe-
rechtigten zu beraten. Wird ein Bedarf an sonderpädagogischer
Unterstützung festgestellt, kommen folgende Möglichkeiten in
Betracht:

–    Besuch einer allgemeinen Schule mit sonderpädagogischer
Unterstützung bei zielgleichen Leistungsanforderungen,

–    Besuch einer allgemeinen Schule mit sonderpädagogischer
Unterstützung bei zieldifferenten Leistungsanforderungen,

–    Besuch einer Förderschule in dem Förderschwerpunkt, der
dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ent-
spricht.

8.   Inkrafttreten 

Dieser Erlass tritt am 1.2.2013 in Kraft.

Landesturnier der Schulen im Basketball

Bek. d. MK v. 5.1.2013 – 34.6 - 52 101/51

In Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Basketballver-
band (NBV) wird im Schuljahr 2013/2014 für die gymnasiale
Oberstufe und für die berufsbildenden Schulen ein Wettbe-
werb im Basketball durchgeführt. Dieses Turnier ist für ge-
mischte Mannschaften ausgeschrieben. Folgender Verlauf ist
vorgesehen:

–    Kreisgruppenentscheid bis zum 14.6.2013,

–    Bezirksentscheide bis zum 13.9.2013,

–    Landesentscheid am 13.11.2013. Der Austragungsort wird
nach den Bezirksentscheiden bekannt gegeben.

Allgemeines

a)   Spielberechtigt in einer Mannschaft sind alle Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 1994 und jünger, die derselben
Schule angehören.

b)   Eine Mannschaft besteht einschließlich der Ersatzspielerin-
nen und Ersatzspieler aus maximal zehn Spielerinnen und
Spielern. Pro Mannschaft müssen sich mindestens zwei
Mädchen auf dem Spielfeld befinden.

c)   Jede meldende Schule muss grundsätzlich bereit sein, ein
Turnier auszurichten.

d)   Bis zu den Kreisgruppenentscheiden stellen die teilneh-
menden Schulen jeweils mindestens eine Schiedsrichterin
oder einen Schiedsrichter.

e)   Die von den Regeln des Deutschen Basketball Bundes ab-
weichenden Bestimmungen werden den Schulen nach Ab-
gabe der Meldung bekannt gegeben.

Meldungen

Die am Landesturnier teilnehmenden Schulmannschaften sind
von ihren Schulen bis zum 15.3.2013, an den Niedersächsi-
schen Basketball Verband – Geschäftsstelle- Münzstraße 16,
38100 Braunschweig, zu melden. Die Meldung muss enthalten

–    Name,

–    Anschrift,

–    Telefonnummer sowie ggf. Telefaxnummer,

–    E-Mail-Adresse
     a) der Schule und
     b) der verantwortlichen, begleitenden Lehrkraft.

Der NBV-Schulsportreferent entscheidet auf Grund des Mel-
deergebnisses über die Durchführung von Vorentscheidungen.
Die Schulen erhalten nach Abschluss des Meldeverfahrens alle
notwendigen Informationen über die Durchführung des Lan-
desturniers.

Die Kostenerstattung richtet sich nach Nr. 3.8 der „Grundsät-
ze und Bestimmungen für den Schulsport“. Die Kosten für
den Landesentscheid – mit Ausnahme der Fahrkosten – trägt
der Niedersächsische Basketballverband.

Einstellungsverfahren in den Vorbereitungs -
dienst für die Lehrämter der allgemein 
bildenden Schulen zum Schuljahresbeginn
2013/14

Bek. d. MK v. 4.1.2013 – 22 – 84100 -

Für das Einstellungsverfahren in den Vorbereitungsdienst zum
1.8.2013 für

–    das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
(Grund-, Haupt- und Realschulen)

–    das Lehramt an Realschulen

–    das Lehramt an Gymnasien

–    das Lehramt für Sonderpädagogik

wird Folgendes bekanntgegeben:
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1.   Bewerbungszeitraum (Online-Verfahren):
14.1.2013 bis 15.3.2013

2.   Nachreichfrist für das Examenszeugnis: bis 30.4.2013
(Ausschlussfrist für die Erstzulassung)

3.   Tag der Erstzulassung: in der 20. KW

4.   Erweiterte Nachreichfrist für das Examenszeugnis:
bis 10.6.2013

5.   Einstellung: zum 1.8.2013

Gemäß § 119 Abs. 4 des Niedersächsischen Beamtengesetzes
werden folgende Fächer als besondere Bedarfsfächer festgelegt:

–    Lehramt an Grund- und Hauptschulen (Grund-, Haupt-
und Realschulen)

     1. Physik

     2. Chemie

     3. Musik 
(Schwerpunkt Hauptschule oder Haupt- und Realschule)

     4. Englisch 
(Schwerpunkt Hauptschule oder Haupt- und Realschule)

     5. Politik

     6. Technik

     7. Hauswirtschaft

     8. Musik (Schwerpunkt Grundschule)

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehrbe-
fähigungsfächer berücksichtigt wurden, werden die Fächer Ma-
thematik und Ev. Religion mit dem Schwerpunkt Hauptschule
oder Haupt- und Realschule berücksichtigt.

-     Lehramt an Realschulen

     1. Französisch

     2. Chemie

     3. Physik

     4. Musik

     5. Englisch

     6. Technik

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehrbe-
fähigungsfächer berücksichtigt wurden, werden die Fächer Ma-
thematik und Ev. Religion berücksichtigt.

–    Lehramt an Gymnasien

     1. Latein

     2. Physik

     3. Evangelische Religion

     4. Mathematik

     5. Informatik

Sofern alle Bewerbungen mit einem der vorstehenden Lehrbe-
fähigungsfächer berücksichtigt wurden, werden die Fächer Mu-
sik, Kunst, Chemie und Spanisch, berücksichtigt.

–    Lehramt für Sonderpädagogik

Beim Lehramt für Sonderpädagogik besteht besonderer Bedarf
in allen sonderpädagogischen Fachrichtungen.

Berichtigung

Der RdErl. d. MK „Termine für die Abschlussprüfungen“
2014 im Sekundarbereich I v. 5.10.2012 – 32/33 – 83214
(SVBl. 11/2012, S. 561) wird wie folgt berichtigt:

Nr. 5 erhält folgende Fassung:

     Ausgabe der Abschlusszeugnisse Sek I: 

     Donnerstag, 3.7.2014 bis Samstag 5.7.2014.

II. Neue Kurse im Programm des NLQ

Bilingualer deutsch-englischer Unterricht – 
eine fächerübergreifende Einführung

Das NLQ plant eine Fortbildung zur fächerübergreifenden Ein -
führung bilingualer Angebote (deutsch – englisch) im Sekun -
darbereich I.

Zielgruppe

Anfänger bilingualen (deutsch-englischen) Sachfachunterrichts
in den Fächern Biologie, Erdkunde und Geschichte. Die Teil-
nehmenden müssen an einer niedersächsischen Schule tätig sein.

Ziele

Implementierung didaktisch-methodischer Kriterien für einen
einsetzenden oder vorbereitenden bilingualen Unterricht in
den Klassenstufen 5 bis 7. Dieser Fortbildungskurs wendet
sich in erster Linie an Lehrkräfte von Schulen, an denen es bis-
her noch keine bilingualen Unterrichtsangebote gibt, die aber
daran interessiert sind, diese an ihrer Schule zu etablieren, und
allgemein an Lehrkräfte, die zwar keine Ausbildung für den bi-
lingualen Unterricht absolviert haben, die aber in absehbarer
Zeit bilingualen Unterricht erteilen möchten.

Vor dem Hintergrund inzwischen vorliegender erster fächer -
übergreifender bilingualer Unterrichtswerke für einen einset-
zenden oder vorbereitenden bilingualen Unterricht sollen di-
daktische und methodische Kriterien untersucht und praktisch
angewendet werden, um in den Klassenstufen 5 bis 7 bilingual
zu arbeiten.

Termin

4.3. bis 6.3.2013

Kosten

Die Veranstaltungskosten sowie die Fahrtkosten werden vorbe-
haltlich der Mittelfreigabe vom NLQ übernommen.

Anmeldung und Kontakt

Veranstaltungsnummer: 13.10.67
Veranstaltungsort: Hotel Ibis Osnabrück
Blumenhaller Weg 152
49078 Osnabrück
Anmeldeschluss: 15.2.2013
Leitung: StD Dieter Haupt

Online-Anmeldung unter:
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=58263

Bei der Anmeldung bitte unbedingt das Sachfach angeben: 
1. Biologie, 2. Erdkunde, 3. Geschichte.

Ansprechpartner im NLQ: Jens Bolhöfer, Tel.: 05121 1695-
270, E-Mail: jens.bolhoefer@nlq.niedersachsen.de
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